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	 Personalkosten

Die Personalkosten umfassen alle Kosten, die dem 
Krankenhaus durch die Beschäftigung von ärztlichem und 
nichtärztlichem Personal entstehen ( Löhne und Gehälter, 
gesetzliche Sozialabgaben, Aufwendungen für die Alters-
versorgung, Aufwendungen für Beihilfen und Unter- 
stützungen sowie sonstige Personalaufwendungen ent-
sprechend den Kontengruppen 60 bis 64 ). Nachzuweisen 
sind sämtliche Kosten für die Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen 
des Krankenhauses, unabhängig davon, ob es sich um ein  
Arbeitnehmer- oder arbeitnehmerähnliches Verhältnis,  
um eine nebenberufliche Tätigkeit oder um eine nur  
vorübergehende oder aushilfsweise Tätigkeit handelt. Für 
Arbeitnehmer / Arbeitnehmerinnen in Altersteilzeit sind 
die Personalkosten abhängig von der gewählten Arbeits-
zeitverteilung ( Teilzeit mit der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit oder im sog. Blockmodell ) dem jeweiligen Be-
richtsjahr zuzuordnen, in dem sie anfallen. Rückstellungen 
für Altersteilzeit im Blockmodell erhöhen die Personal-
kosten in dem Jahr, in dem die Rückstellungen gebildet 
wurden. Die Auflösung der Rückstellungen in der Frei-
stellungsphase wird bei den Personalkosten grundsätzlich 
nicht nachgewiesen. 

Die gesamten Personalkosten ( Kontengruppen 60 bis 64 ) 
sind den einzelnen Funktionsbereichen entsprechend den 
Konten 00 bis 08, 11 und 12 zuzuordnen ( KHBV Anlage 4, 
Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen ). 

Den Personalaufwand der Ausbildungsstätten 
( Konto 10 ) bitte unter Kosten der Ausbildungsstätten 
nachweisen. 

Bei den Kosten für das Sonstige Personal ( Konto 11 ) 
sind die Kosten für Famuli, Praktikanten / Praktikantinnen, 
Freiwillige nach dem BFDG ( Bundesfreiwilligendienst-
gesetz ) und Absolventen / Absolventinnen des Freiwilligen 
Sozialen Jahres sowie für Vorschüler / Vorschülerinnen 
und Schüler / Schülerinnen zu berücksichtigen, soweit 
diese nicht auf den Stellenplan einzelner Dienstarten an-
gerechnet werden. 

Bitte geben Sie hier keine Kosten für Personal ohne  
direktes Beschäftigungsverhältnis beim Krankenhaus an. 
Diese sind in der Kostenstatistik als darunter-Position der 
Sachkosten anzugeben und zwar für nicht beim Kranken-
haus angestelltes nichtärztliches Personal und für nicht im 
Krankenhaus angestellte Ärzte.

Um Abweichungen gegenüber den Angaben zum  
Personal aus der Erhebung der Grunddaten ( Teil I ) zu  
vermeiden empfehlen wir Ihnen, die Kostenangaben für 
die einzelnen Funktionsbereiche mit den Angaben  
zum Personal aus dem Erhebungsteil Grunddaten abzu-
gleichen ( Fragebogen C und D ).

Bitte nehmen Sie für Arbeitnehmer / Arbeitnehmerinnen,  
die sich in Altersteilzeit befinden, keinen Abgleich mit den 
Angaben zum Personal aus dem Erhebungsteil Grund-
daten vor, da hier bewusst eine Lücke zwischen der 
entstehenden Arbeitszeit und den dafür aufgewendeten 
Kosten in Kauf genommen wird.

	 Sachkosten 

Die Sachkosten sind nach der KHBV Anlage 4 als  
Materialaufwand in der Abgrenzung der Kontengruppen
65 	Lebensmittel und bezogene Leistungen,
66 	Medizinischer Bedarf,
67 	Wasser, Energie, Brennstoffe,
68 	Wirtschaftsbedarf sowie
71 	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter
anzugeben. 

Für den medizinischen Bedarf sind die ausgewählten  
Kosten entsprechend den Konten 6600, 6602, 6603, 
6604, 6606, 6608, 6613 und 6614 einzutragen.

Als Sonstige betriebliche Aufwendungen sind in  
der Abgrenzung der Kontengruppe bzw. der Konten
untergruppen
  69 	Verwaltungsbedarf,
700 	Zentraler Verwaltungsdienst,
701 	Zentraler Gemeinschaftsdienst,
720 	Pflegesatzfähige Instandhaltung,
731 	Sonstige Abgaben,
732 	Versicherungen sowie
782 	Sonstiges
anzugeben.

Bitte beachten Sie, dass in den Kosten der Kontenunter-
gruppe „782 Sonstiges“ nicht die Zahlungen an den Aus-
bildungsfonds enthalten sein dürfen. Diese werden (nur 
noch) nachrichtlich als „Zahlungen an den Ausbildungs-
fonds“ nachgewiesen.

Nach den Sachkosten insgesamt werden folgende  
nachrichtliche Positionen nochmals gesondert erfasst,  
unabhängig davon, in welchem Konto der KHBV der  
Aufwand verbucht wird.

Aufwendungen für nicht im Krankenhaus  
angestellte Ärzte 
Tragen Sie hier die Aufwendungen für Ärzte ein, die  
keinen Arbeitsvertrag mit Ihrer Einrichtung haben, aber 
ärztliche Leistungen für Ihr Krankenhaus erbringen  
( Beispiele: Honorarärzte, Ärzte bei konzerninternen  
Beschäftigungsgesellschaften ). Nehmen Sie hier keine 
Leistungen für Konsiliarärzte / Belegärzte auf.

1
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Erläuterungen zu den Erhebungsmerkmalen 
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Aufwendungen für nicht im Krankenhaus  
angestelltes nichtärztliches Personal 
Tragen Sie hier die Aufwendungen für nichtärztliches  
Personal ein, das keinen Arbeitsvertrag mit Ihrer Einrich-
tung hat, aber im sog. Personal-Leasing-Verfahren oder 
auf Honorarbasis eine Leistung erbringt, die von Ihrem 
Krankenhaus selbst erbracht wird ( Beispiel: Pflegekräfte, 
die als „Zeitarbeiter“ bei Ihnen tätig sind ).

Aufwendungen für ausgelagerte Leistungen  
( „outsourcing“ ) 
Tragen Sie hier die Aufwendungen für Leistungen ein, die 
nicht mehr von Ihrem Krankenhaus erbracht werden, aber 
zum Betrieb der Einrichtung erforderlich sind ( Beispiele: 
Reinigung durch externe Reinigungsfirma, Inanspruch-
nahme eines Cateringservice für die Kantine ).

	 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier geben Sie bitte Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
nach der KHBV Anlage 4 gemäß der Kontengruppe 74 
und als „darunter“-Position Aufwendungen der Konten-
untergruppe 740 Zinsen und ähnliche Aufwendungen für 
Betriebsmittelkredite an.

	 Steuern

Bitte geben Sie die Steuern gemäß Kontenuntergruppe 
730 der KHBV Anlage 4 an. Im Einzelfall angefallene 
Körperschaftsteuer rechnet zu den Steuern gemäß 
Kontenuntergruppe 730. Steuererstattungen ( z. B. infolge 
des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes – BilMoG ) sind 
nicht zu verrechnen.

	 Kosten des Krankenhauses insgesamt

Hierunter wird die Summe der Personal- und Sachkosten 
einschließlich der Zinsen und ähnlicher Aufwendungen 
sowie der Steuern verstanden.

	 Kosten der Ausbildungsstätten

Die Kosten der Ausbildungsstätten enthalten die Kosten 
für das Personal ( Kontengruppen 60 bis 64, Konto 10 ) 
und die Sachkosten der Ausbildungsstätten ( Kontenunter-
gruppe 781 ).

Geben Sie bei Personalaufwand der Ausbildungs
stätten bitte Aufwendungen für Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen des Krankenhauses an, die entweder gänzlich 
oder anteilig laut Arbeits- oder Dienstvertrag eine Lehr-
tätigkeit ausüben. Auch Kosten für Schreibkräfte, die in 
Ausbildungsstätten eingesetzt sind, werden hier nach
gewiesen. Kosten, die durch Honorare für nebenamtliche 
Lehrtätigkeiten von Krankenhausmitarbeitern / -mitarbeite-
rinnen und für nicht fest angestellte Lehrkräfte entstehen, 
sind unter Sachaufwand der Ausbildungsstätten aus-
zuweisen.

	 Gesamtkosten

Die Gesamtkosten ergeben sich aus der Summe  
der Kosten des Krankenhauses und der Kosten der  
Ausbildungsstätten.

	 Abzüge

Abzüge sind Kosten für Leistungen, die nicht der  
stationären und teilstationären Krankenhausversorgung 
dienen sowie Kosten für wissenschaftliche Forschung und 
Lehre, die über den normalen Krankenhausbetrieb hinaus-
gehen ( § 17 Absatz 3 KHG ). 

Die Abzüge insgesamt setzen sich aus den Abzügen  
für „Ambulanz“, „Wissenschaftliche Forschung und Lehre“ 
sowie „Sonstige Abzüge“ zusammen. 

Die Position „Sonstige Abzüge“ umfasst die nicht  
stationären Kosten für vor- und nachstationäre Behand-
lung, für beleg- und wahlärztliche sowie für sonstige  
ärztliche Leistungen, die Kosten für gesondert be- 
rechenbare Unterkunft sowie für sonstige nichtärztliche 
Wahlleistungen, aber auch beispielsweise Kosten für die 
Personalunterkunft. Daraus werden Abzüge für wahlärzt-
liche Leistungen, für gesondert berechenbare Unterkunft 
sowie für vor- und nachstationäre Behandlung gesondert 
ausgewiesen. 

Soweit die Ermittlung der Abzüge mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand verbunden ist, sind sie zu schätzen.

	 Bereinigte Kosten

Bei den bereinigten Kosten ( Gesamtkosten minus  
Abzüge ) handelt es sich um die Kosten für allgemeine 
voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen.

	 Zahlungen an den Ausbildungsfonds

Tragen Sie hier bitte nachrichtlich Ihre Zahlungen an den 
Ausbildungsfonds ( Ausbildungszuschlag ) nach § 17a 
Absatz 5 bzw. § 17a Absatz 9 Krankenhausfinanzierungs-
gesetz ( KHG ) ein. § 17a Absatz 5 KHG gilt für alle  
Bundesländer außer BB, MV, SN, ST und HH. Für HH gilt 
§ 17a Absatz 9 ( Ausbildungszuschlagsverordnung vom 
28. Februar 2006 ). Die Zahlungen an den Ausbildungs-
fonds sind nicht mehr Bestandteil der Bereinigten Kosten.

Bitte geben Sie hier keine Kosten aus dem Ausbildungs-
budget an.
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Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Im Rahmen der Krankenhausstatistik wird eine jährliche Vollerhebung über die Kosten 
durchgeführt. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für 
viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den 
an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die 
Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung, 
über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Kranken
hausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Sie dient damit 
letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung 
bei.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist die Krankenhausstatistik-Verordnung (K H Stat V) in Verbindung mit 
dem B Stat G.

Erhoben werden die Angaben zu § 3 Satz 1 Nummer 20 K H Stat V. Die Auskunftspflicht 
ergibt sich aus § 6 Absatz 1 Satz 1 K H Stat V in Verbindung mit § 15 B Stat G. Nach 
§ 6 Absatz 2 K H Stat V sind die Träger oder die Eigentümer der Krankenhäuser 
auskunftspflichtig.

Nach § 11a Absatz 2 B Stat G sind alle Unternehmen und Betriebe verpflichtet, ihre 
Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu 
sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten Online-Verfahren zu 
nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-
Meldung vereinbart werden. Dies ist auf formlosen Antrag möglich. Die Pflicht, die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen, bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht recht-
zeitig Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangsgeld nach den 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder angehalten werden. 

Nach § 23 B Stat G handelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer

–– vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 1 
B Stat G eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht wahrheits
gemäß erteilt,

–– entgegen § 15 Absatz 3 B Stat G eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen Form 
erteilt oder

–– entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 B Stat G ein dort genanntes Verfahren nicht nutzt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet 
werden.

Nach § 15 Absatz 7 B Stat G haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die 
Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Soweit die Erteilung der Auskunft freiwillig ist, kann die Einwilligung in die Verarbeitung 
der freiwillig bereitgestellten Angaben jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf wirkt 
erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht 
betroffen.

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G)1 und nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016/679 (D S-G V O)2

1	 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.

2	 Die Rechtsakte der E U in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der  
Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.eu/.

KH-KKrankenhausstatistik 2020
– Krankenhäuser –  
Teil I I I: Kostennachweis
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Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich geheim gehalten. 
Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen oder wenn die Auskunft
gebenden eingewilligt haben, dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Eine Übermittlung von Einzelangaben ist grundsätzlich zulässig an:

–– öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des statistischen Verbunds, die mit 
der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut sind (z. B. die 
Statistischen Ämter der Länder, die Deutsche Bundesbank, das Statistische Amt der 
Europäischen Union [Eurostat]),

–– Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (z. B. I T Z Bund, Rechenzentren 
der Länder).

Nach § 7 Absatz 1 K H Stat V dürfen an die fachlich zuständigen obersten Bundes- und 
Landesbehörden für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften 
und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen vom 
Statistischen Bundesamt und den Statistischen Landesämtern Tabellen mit statistischen 
Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall 
ausweisen.

Nach § 7 Absatz 2 K H Stat V dürfen die Statistischen Landesämter den obersten 
Landesbehörden für Zwecke der Krankenhausplanung Tabellen mit statistischen 
Ergebnissen nach Absatz 1 Satz 1 mit diagnosebezogenen Daten nach § 3 Satz 1 
Nummer 14 für einzelne Krankenhäuser übermitteln, wenn nicht mehr als die folgenden 
Daten verbunden werden:

1.	 bei Diagnosestatistiken die Hauptdiagnose, gegliedert nach Altersgruppen, in 
Verbindung mit Patientenzahl und Verweildauer,

2.	 bei Einzugsgebietsstatistiken die Postleitzahl und der Wohnort, in Stadtstaaten 
zusätzlich die Stadtteile, in Verbindung mit Fachabteilung, Hauptdiagnose und 
Patientenzahl.

Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen 
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die 
Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben

1.	 Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass 
sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können (faktisch anonymisierte 
Einzelangaben),

2.	 innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der 
statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift 
(formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen 
zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.

Hilfsmerkmale, Krankenhausnummer, Löschung
Der Name des Krankenhausträgers, Name und Anschrift des Krankenhauses, Name 
und Anschrift des Eigentümers des Krankenhauses, Name und Kontaktdaten der für 
Rückfragen zur Verfügung stehenden Person, das Institutionskennzeichen des Kranken-
hauses sowie die Standorte des Krankenhauses entsprechend dem Verzeichnis nach 
§ 293 Absatz 6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sind Hilfsmerkmale, die lediglich 
der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden nach Abschluss der 
Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständig-
keit gelöscht. Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und 
gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist.

Die statistikintern vergebene Krankenhausnummer dient ebenfalls der technischen 
Durchführung der Erhebung und enthält keine Angaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse.
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Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, können

–– eine Auskunft nach Artikel 15 D S-G V O,

–– die Berichtigung nach Artikel 16 D S-G V O,

–– die Löschung nach Artikel 17 D S-G V O sowie

–– die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 D S-G V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 D S-G V O 
widersprechen.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die zuständige 
öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die antrag
stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre Identität nachzuweisen, bevor 
weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen 
können jederzeit an die behördlichen Datenschutzbeauftragten der Statistischen Ämter 
des Bundes und der Länder oder an die jeweils zuständigen Datenschutzaufsichts
behörden gerichtet werden. Deren Kontaktdaten finden Sie unter  
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.
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Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Im Rahmen der Krankenhausstatistik wird eine jährliche Vollerhebung über die Kosten 
durchgeführt. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für 
viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den 
an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die 
Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung, 
über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Kranken
hausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Sie dient damit 
letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung 
bei.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist die Krankenhausstatistik-Verordnung (K H Stat V) in Verbindung mit 
dem B Stat G.

Erhoben werden die Angaben zu § 3 Satz 1 Nummer 20 K H Stat V. Die Auskunftspflicht 
ergibt sich aus § 6 Absatz 1 Satz 1 K H Stat V in Verbindung mit § 15 B Stat G. Nach 
§ 6 Absatz 2 K H Stat V sind die Träger oder die Eigentümer der Krankenhäuser 
auskunftspflichtig.

Nach § 11a Absatz 1 B Stat G sind Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
wahrnehmen und bereits standardisierte elektronische Verfahren nutzen, verpflichtet, 
diese auch für die Übermittlung von Daten an die statistischen Ämter zu verwenden. 
Soweit diese Stellen keine standardisierten Verfahren für den Datenaustausch einsetzen, 
sind elektronische Verfahren nach Absprache mit den statistischen Ämtern zu 
verwenden.

Nach § 15 Absatz 7 B Stat G haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die 
Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Soweit die Erteilung der Auskunft freiwillig ist, kann die Einwilligung in die Verarbeitung 
der freiwillig bereitgestellten Angaben jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf wirkt 
erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht 
betroffen.

Geheimhaltung
Die Geheimhaltung der erhobenen Einzelangaben richtet sich nach § 16 B Stat G.

Hilfsmerkmale, Krankenhausnummer, Löschung
Der Name des Krankenhausträgers, Name und Anschrift des Krankenhauses, Name 
und Anschrift des Eigentümers des Krankenhauses, Name und Kontaktdaten der für 
Rückfragen zur Verfügung stehenden Person, das Institutionskennzeichen des Kranken-
hauses sowie die Standorte des Krankenhauses entsprechend dem Verzeichnis nach 
§ 293 Absatz 6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sind Hilfsmerkmale, die lediglich 
der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden nach Abschluss der 
Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständig-
keit gelöscht. Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und 
gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist.

Die statistikintern vergebene Krankenhausnummer dient ebenfalls der technischen 
Durchführung der Erhebung und enthält keine Angaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse.

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G)1

1	 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.
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